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Die Einwohnergemeinde Buchrain erlässt gestützt auf § 19 des Strassengesetzes (StrG) und  

Art. 16 der Gemeindeordnung Buchrain (GO) folgendes Strassenreglement: 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Geltungsbereich 

1
 Das Reglement gilt für das ganze Gemeindegebiet. 

2
 Es enthält Vorschriften über die Strassenkategorien und die Klasseneinteilung, die Finan-

zierung und die Beiträge, den Unterhalt, Vorschriften über die Gebühren für den gestei-

gerten Gemeingebrauch, die Sondernutzung sowie technische und strassenpolizeiliche 

Bestimmungen.
 1
 

3
 Für das zeitlich beschränkte Parkieren und das Dauerparkieren auf öffentlichem Grund gilt 

das Reglement über die Gebühren für das Parkieren auf öffentlichem Grund.
2
 

4
 Vorbehalten bleiben die massgebenden Bestimmungen des Bundesrechtes und des kan-

tonalen Rechtes. 

Art. 2 Zweck 

Das Reglement bezweckt den Vollzug des kantonalen Strassengesetzes. 

Art. 3 Kompetenzordnung 

Der Gemeinderat ist zuständig für den Vollzug dieses Reglementes, insbesondere für:  

a) die Einreihung der Gemeinde-, Güter- und Privatstrassen,  

b) die Öffentlicherklärung von privaten Güterstrassen und Privatstrassen,  

c) den Erlass des kommunalen Strassenrichtplanes,  

d) die Führung des Strassenverzeichnisses, für Gemeinde-, Güter- und Privatstrassen,  

e) die Strassenverwaltung für Gemeindestrassen und die Ausübung der hoheitlichen 

Befugnisse über die Güter- und Privatstrassen,  

f) die Bewilligung des gesteigerten Gemeingebrauches und der Sondernutzung bei 

Gemeinde-,Güter- und Privatstrassen.  

g) 
3
 

  

                                                             
1 Fassung gemäss Änderung vom 24. November 2013 

2 Eingefügt durch Änderung vom 24. November 2013 

3 Aufgehoben durch Änderung vom 24. November 2013 
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II. Strassenkategorien und Klasseneinteilung 

Art. 4 Strassenkategorien 

In der Gemeinde Buchrain bestehen:  

a) Nationalstrasse,  

b) Kantonsstrasse, 

c) Gemeindestrassen,  

d) Güterstrassen,  

e) Privatstrassen. 

Art. 5 Gemeindestrassen 

1
 Die Gemeindestrassen sind vorwiegend für den Verkehr innerhalb der Gemeinde und für 

die Erschliessung des Siedlungsgebietes bestimmt. Sie können die Verbindung zu den 

Strassen einer übergeordneten Kategorie bilden und dem Regionalverkehr dienen.  
2
 Die Gemeindestrassen werden in drei Klassen eingeteilt: 

a) Gemeindestrassen 1. Klasse  
Sie dienen vorwiegend dem Verkehr zwischen Gemeinden, der Verbindung von Ge-

meindeteilen sowie dem Anschluss an die Kantonsstrasse. Sie haben überwiegend 

Verbindungsfunktion und sind Achsen des öffentlichen Verkehrs.  

b) Gemeindestrassen 2. Klasse  
Sie dienen vorwiegend dem Verkehr innerhalb der Gemeinde, der Groberschliessung 

und dem Anschluss von Quartieren an die übergeordneten Strassen. Sie haben über-

wiegend Sammelfunktion und können Achsen des öffentlichen Verkehrs sein.  

c) Gemeindestrassen 3. Klasse  
Sie dienen der Feinerschliessung von Quartieren und münden in verkehrs- oder nut-

zungsorientierte Gemeindestrassen. Sie haben überwiegend Erschliessungsfunktion 

und sind in der Regel nutzungsorientiert. 

Art. 6 Güterstrassen 

1
 Die Güterstrassen sind Strassen und Bewirtschaftungswege, die landwirtschaftliche Lie-

genschaften, offenes Land und Wälder erschliessen. Sie dienen vorwiegend der Land- und 

Forstwirtschaft sowie als öffentliche Rad- und Fusswege. 
2
 Die Güterstrassen werden in drei Klassen eingeteilt: 

a) Güterstrassen 1. Klasse  
Sie erschliessen grössere Gemeindeteile.  

 

 



Einwohnergemeinde Buchrain 6

Strassenreglement 

 

b) Güterstrassen 2. Klasse  
Sie erschliessen einzelne oder mehrere landwirtschaftliche Liegenschaften,  

grössere Flächen von offenem Land oder Wald. Sie sind in der Regel lastwagenbe-

fahrbar.  

c) Güterstrassen 3. Klasse  

Sie erschliessen offenes Land oder Wälder. Sie sind in der Regel nicht lastwagenbe-

fahrbar. 

Art. 7 Privatstrassen 

Die Privatstrassen dienen der Feinerschliessung des Baugebietes. Sie sind nicht dem Ge-

meingebrauch gewidmet. Sie können durch Dienstbarkeiten oder durch Öffentlicherklärung 

einer beschränkten öffentlichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. 

III. Technische Vorschriften 

Art. 8 Regeln der Strassenbautechnik 

1
 Beim Bau und Unterhalt der Strassen sind die anerkannten Regeln der Strassenbautechnik 

zu beachten.  
2
 Von den Regeln, insbesondere den Normen der Vereinigung Schweizerischer Strassen-

fachleute (VSS), kann im Sinne einfacherer und kostengünstigerer Standards abgewichen 

werden, wenn die Verhältnisse es zulassen. 

Art. 9 Ausbaustandard 

Der Ausbaustandard richtet sich nach den Erfordernissen der Verkehrssicherheit, der Funkti-

on und Verkehrsbedeutung der Strasse sowie den technischen und betrieblichen Anforde-

rungen. Zu berücksichtigen sind auch der haushälterische Umgang mit dem Boden, die 

Eingliederung der Strasse in das Landschafts- und Ortsbild sowie die wirtschaftliche Ver-

wendung der finanziellen Mittel. 

Art. 10 Beleuchtung 

Wo die Verhältnisse, insbesondere die Verkehrssicherheit und die Sicherheit der Fussgänger 

es erfordern, sind die Strassen ausreichend zu beleuchten. 
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Art. 11 Werkleitungen und Schächte 

Die Lage von Werkleitungen und Schächten ist so festzulegen, dass bei einer späteren Sa-

nierung von Strassen und Werkleitungen möglichst geringe Folgekosten entstehen. 

Art. 12 Verkehrsberuhigungsmassnahmen 

Mit verkehrsberuhigenden Massnahmen wird der Verkehrsablauf auf seine direkte Umge-

bung abgestimmt. Sie sollen die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessern, den 

Verkehr verlangsamen und die Emissionen verringern. 

IV. Strassenunterhalt 

Art. 13 Strassenunterhalt 

1
 Der Strassenunterhalt besteht aus dem betrieblichen und baulichen Unterhalt sowie der 

Erneuerung der Strasse.  
2
 Der betriebliche Unterhalt umfasst die Massnahmen zur Gewährleistung der dauernden 

Betriebsbereitschaft der Strasse, wie Reinigungs-, Kontroll-, Pflegearbeiten, Winterdienst, 

Beleuchtung und kleinere Reparaturen zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit.  
3
 Der bauliche Unterhalt besteht aus den periodisch wiederkehrenden, umfassenden 

Massnahmen zur Gewährleistung des ursprünglichen und des erforderlichen Strassenzu-

standes. Dazu gehören insbesondere grössere zusammenhängende Reparaturen sowie 

Massnahmen, um die Tragfähigkeit der Strasse zu erhöhen, die Entwässerungsleitungen 

instandzustellen und die Kunstbauten zu verstärken.  
4
 Die Erneuerung umfasst den Ersatz von Strassenabschnitten oder Strassenbestandteilen, 

sofern durch den baulichen Unterhalt der erforderliche Strassenzustand insgesamt oder in 

wesentlichen Teilen nicht erreicht werden kann. Umfang, Erscheinung und Bestimmung 

der Strasse oder einzelner Strassenbestandteile dürfen dabei nicht verändert werden. 

Art. 14 Grundsatz 

Der Gemeinderat bestimmt die Reihenfolge und den Umfang der Unterhaltsmassnahmen. 

Massgebend sind die Verkehrssicherheit sowie die Funktion und Verkehrsbedeutung der 

Strasse. 
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Art. 15 Winterdienst 

1
 Der Winterdienst umfasst die Schneeräumung und die Glatteisbekämpfung. 

2
 Der Gemeinderat stellt den Routenplan für den Winterdienst aufgrund der Anforderungen 

der Verkehrssicherheit, der Funktion und der Verkehrsbedeutung der Strasse auf. 
3
 Der Gemeinderat kann den Winterdienst einschränken oder ganz darauf verzichten, wenn 

die Anforderungen an die Verkehrssicherheit, die Funktion und die Verkehrsbedeutung 

der Strasse dies zulassen.  
4
 Es besteht kein Anspruch auf Schwarzräumung der Strassen. 

V. Finanzierung und Beiträge 

Art. 16 Grundeigentümerbeiträge an die Kosten für den Bau von  
 Gemeindestrassen 

Die Gemeinde erhebt von den interessierten Grundeigentümern im Perimeterverfahren 

Beiträge für den Bau von Gemeindestrassen: 

− Gemeindestrassen 1. Klasse  30 – 60 %  

− Gemeindestrassen 2. Klasse  60 – 70 %  

− Gemeindestrassen 3. Klasse  70 – 80 %. 

Art. 17 Grundeigentümerbeiträge an die Kosten für den Unterhalt von  
 Gemeindestrassen 

1
 Die Gemeinde trägt die Kosten für den betrieblichen Unterhalt der Gemeindestrassen 1. 

bis 3. Klasse.  
2
 Die Gemeinde trägt die Kosten für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen  

1. Klasse. An die Kosten für die Erneuerung der Gemeindestrassen 1. Klasse erhebt der 

Gemeinderat im Perimeterverfahren Beiträge zwischen 30 - 60 %. 
3
 Die Gemeinde erhebt von den interessierten Grundeigentümern im Perimeterverfahren 

Beiträge für den baulichen Unterhalt und die Erneuerung von Gemeindestrassen:  

− Gemeindestrassen 2. Klasse 60 - 70 %  

− Gemeindestrassen 3. Klasse  70 - 80 %. 

Art. 18 Grundeigentümerbeiträge an die Kosten für den Bau und den Unterhalt 
 von Güterstrassen 1. Klasse 

1
 Die Gemeinde trägt die Kosten für den betrieblichen und baulichen Unterhalt der Güter-

strassen 1. Klasse.  
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2
 Die Gemeinde erhebt von den interessierten Grundeigentümern Beiträge an den Bau und 

die Erneuerung der Güterstrassen 1. Klasse bis zu 30 %.  
3
 Die Beiträge gemäss Absatz 2 können herabgesetzt oder erlassen werden, wenn die 

einzelnen Grundeigentümer unverhältnismässig stark belastet würden. 

Art. 19 Gemeindebeiträge an die Kosten für den Bau und Unterhalt der  
 Güterstrassen 2. und 3. Klasse 

1
 Die Gemeinde leistet Beiträge an die Kosten für den Bau, die Erneuerung, den baulichen 

und betrieblichen Unterhalt der Güterstrassen:  

− Güterstrassen 2. Klasse bis 30 %  

− Güterstrassen 3. Klasse bis 20 %.  
2
 Die Gemeinde berücksichtigt bei der Beitragsfestsetzung die Leistungen von Bund und 

Kanton aus Meliorationskrediten, die Leistungen der Korporation Buchrain, die bisherigen 

Leistungen der Gemeinde und die finanzielle Belastung einzelner Grundeigentümer. 
3
 Die Beiträge gemäss Absatz 1 können um maximal 50 % erhöht werden, wenn andern-

falls die einzelnen Grundeigentümer unverhältnismässig stark belastet würden. 
4
 Die Gemeinde kann den Winterdienst auf Güterstrassen ganz oder teilweise übernehmen, 

sofern ein öffentliches Interesse besteht oder ihr die Kosten ersetzt werden. 

Art. 20 Gemeindebeiträge an die Kosten für den Bau und Unterhalt von  
 Privatstrassen 

1
 Die Gemeinde kann an die Kosten für den Bau von Privatstrassen Beiträge bis maximal 

20 % leisten, sofern ein öffentliches Interesse an der Strasse besteht. 
2
 Die Gemeinde kann die Kosten für den Unterhalt von Privatstrassen ganz oder teilweise 

übernehmen, sofern ein öffentliches Interesse besteht. Sie kann statt dessen den Unter-

halt auch teilweise selber ausführen. 
3
 Die Gemeinde kann den Winterdienst auf Privatstrassen ganz oder teilweise übernehmen, 

sofern ein öffentliches Interesse besteht oder ihr die Kosten ersetzt werden. 

Art. 21 Übertragung von Aufgaben an die Eigentümer der angrenzenden 
 Grundstücke 

Der Gemeinderat kann im Einzelfall die Eigentümer von an Strassen angrenzenden 

Grundstücken innerorts verpflichten, Trottoirs oder Gehwege zu reinigen. 
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VI. Gebühren für den gesteigerten Gemeingebrauch und die  
Sondernutzung 

Art. 22 Dauernde Beanspruchung von Gemeinde- und Güterstrassen 

Für die dauernde Beanspruchung von Gemeindestrassen 1. bis 3. Klasse oder Güterstrassen 

1. Klasse ist eine einmalige Gebühr zu leisten. Massgebend für deren Berechnung ist der 

Quadratmeterpreis des Verkehrswerts des an die Strasse anstossenden Grundstückes (Be-

zugswert). Die Gebühr beträgt:  

a) in Untergeschossen pro m
2
 beanspruchter Fläche 10 % des Bezugswertes pro Ge-

schoss,  

b) in Erdgeschossen pro m
2
 beanspruchter Fläche 25 % des Bezugswertes,  

c) in den übrigen Geschossen: 

für Erker pro m
2
 beanspruchter Fläche 12 % des Bezugswertes pro Geschoss, für alle 

übrigen Bauteile und baulichen Anlagen pro m
2
 beanspruchter Fläche 4 % des Be-

zugswertes pro Geschoss,  

d) für Spundwände, Baugrubenumfassungen, Pfähle, Anker, Mauern, Leitungen und 

dergleichen unter Niveau pro m
2
 beanspruchter Fläche 10 % des Bezugswertes,  

insgesamt jedoch höchstens 25 % des Bezugswertes 

Art. 23 Vorübergehende Beanspruchung von Gemeinde- oder Güterstrassen 

1
 Für die vorübergehende Beanspruchung von Gemeindestrassen 1. bis 3. Klasse und von 

Güterstrassen 1. Klasse ist eine Gebühr zu leisten. Sie beträgt für: 

 

a) Bauinstallationen, Bauarbeiten, Baracken, 

Container, Zelte und dergleichen 

Fr. 0.10 bis Fr. 0.40 pro m
2 
und Tag, 

b) Informations- und Reklametafeln, Ge-

schäftsauslagen, je nach Lage 

Fr. 20.-- bis Fr. 100.-- pro m
2
 und Jahr, 

mindestens jedoch Fr. 20.--, 

c) Kehrichtcontainer   Fr. 100.-- bis Fr. 300.-- pro Container 

und Jahr, 

d) Schaukästen  Fr. 400.-- bis Fr. 1'400.-- pro Jahr,  

e) Verkaufsstände, je nach Lage   Fr. 100.-- bis Fr. 400.-- pro m
2
 und Jahr, 

f) alle übrigen Benutzungen von Gemein-

destrassen oder Güterstrassen 1. Klasse, 

je nach Nutzungsintensität, Nutzungs-

dauer und wirtschaftlichem Vorteil für 

den Berechtigten 

Fr. 2.50 bis Fr. 10.-- pro m
2
 und Tag. 
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2
 Die Benützungsgebühren sind an den Landesindex der Konsumentenpreise gekoppelt. 

Art. 24 Verzicht und Befreiung 

1
 Im Einzelfall kann die Gebühr erlassen oder herabgesetzt werden, wenn ein überwiegen-

des öffentliches Interesse an der Beanspruchung des öffentlichen Grundes besteht. 
2
 Für Vordächer, Dachvorsprünge und Isolationen gegen Wärmeverlust werden keine Ge-

bühren erhoben. 

Zwischentitel aufgehoben
4
 

Art. 25 bis 31
4
 

VIII. Abstandsvorschriften 

Art. 32 Strassenabstände 

Die Abstände von Bauten, Anlagen, Einfriedungen, Mauern und Pflanzen richten sich nach 

den Bestimmungen der §§ 84 ff. StrG und Art. 35 BZR. 

IX. Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Art. 33 Ausnahmen 

1
 Der Gemeinderat kann im Einzelfall aus wichtigen Gründen unter Abwägung der öffentli-

chen und privaten Interessen Ausnahmen von den Vorschriften dieses Reglementes ges-

tatten. 
2
 Ausnahmen können mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden, befristet sein 

oder als widerrufbar erklärt werden. 

                                                             
4 Der Zwischentitel „VII. Parkieren auf öffentlichem Grund“ und die Art. 25 bis Art. 31 wurden aufgehoben durch Änderung vom 

24. November 2013 
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Art. 34 Hängige Verfahren 

Die beim Inkrafttreten dieses Reglementes vor dem Gemeinderat hängigen Verfahren sind 

nach dem neuen Recht zu entscheiden. 

Art. 35 Indexierte Abgaben 

Den Gebühren gemäss Art. 23 liegt der Landesindex der Konsumentenpreise bei Inkrafttre-

ten dieses Reglementes (Basis Mai 1993 = 100 Punkte) zugrunde. Erhöht sich der Index um 

mehr als 5 Punkte, werden die Gebühren ab 1. Januar des folgenden Jahres entsprechend 

angepasst.
5
 

Art. 36 Inkrafttreten 

Das vorliegende Reglement tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat des Kan-

tons Luzern in Kraft. 

 

 

Buchrain, 4. Mai 1998 / 24. November 2013 

 

 

Gemeinde Buchrain 

Namens des Gemeinderates 

 

 

sig. sig. 

Käthy Ruckli Philipp Schärli 

Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 

 

 
Angenommen an der Urnenabstimmung vom 7. Juni 1998 
Genehmigt durch den Regierungsrat des Kantons Luzern am 3. November 1998 
 
Teiländerung Strassenreglement angenommen an der Urnenabstimmung vom  
24. November 2013 
Genehmigt durch den Regierungsrat des Kantons Luzern am 17. Dezember 2013. 
  

                                                             
5 Fassung gemäss Änderung vom 24. November 2013 
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Anhang   

 

Auszug aus dem kantonalen Strassengesetz 
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